
Amtsgericht Recklinghausen 
  
 

Geschäftsverteilung für das Jahr 2025 

3. Änderung zum 05.05.2025 

 
Mit Wirkung zum 05.05.2025 endet die Vertretungssituation im Dezernat von Richter 
am Amtsgericht Wagner. Der Richter übernimmt die Bearbeitung der Strafabteilung 
33, die zuletzt in das Dezernat von Richterin am Amtsgericht Schöne gefallen ist. 
Richterin am Amtsgericht Bovelet übernimmt die bislang im Dezernat von Richter am 
Amtsgericht Wagner enthaltenen Dezernate als ordentliche Dezernentin.  
 
Es ergibt sich dann folgende Geschäftsverteilung: 
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A. GRUNDSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN 
(unverändert, s. Beschluss zum 01.01.2025) 

 
B. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR EINZELNE SACHGEBIETE 

 
I. Zivilsachen 

(grds. Bestimmungen unter Punkt 1 bis 5 unverändert, s. Beschluss zum 01.01.2025) 

 
 
6. Vorschaltlisten Zivilsachen, zu führen getrennt nach C, H und AR: 
 
           
  Anteil          
  am  1 2 3 4 5 6 7 8 
 Abt. Turnus         
           

Siedler 53   4 01 12 20 27 XXX XXX XXX XXX 

Horn 13   3 02 13 21 XXX XXX XXX XXX XXX 

Dr. Vach 16   2 03 14 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Nölken 51   8 04 15 22 28 31 32 33 34 

Arns 14   4 05 16 23 29 XXX XXX XXX XXX 

Höpfner 18   4 06 17 24 30 XXX XXX XXX XXX 

Dr. Siepmann 15   1 07 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Staarmann 57   0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Perick 54   3 08 18 25 XXX XXX XXX XXX XXX 

Embers 11   1 09 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Arns 55   1 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Embers 19   3 11 19 26 XXX XXX XXX XXX XXX 
  34         
 
 
 
7. Vorschaltlisten für Mietsachen Recklinghausen, zu führen getrennt nach C, H 

und AR: 
 
 
 
   Anteil   
  Abt. Turnus  
     

Risthaus    10  1 01 

Risthaus    12  1 02 

Risthaus  121  1 03 
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II. Familiensachen 

(grds. Best. unter Punkt 1 bis 5 unverändert, s. Beschluss zum 01.01.2025) 

 
 
6. Vorschaltliste Familiensachen, zu führen getrennt nach F-, FH- und AR-Sachen:  
 
  Anteil            
  am  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Abt. Turnus           
             

Klas 43   4 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 37 44 51 58 

Runte 44   6 XXX XXX XXX XXX 26 32 38 45 52 59 

Brügge 40   4 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 39 46 53 60 

Ogbamichael 73   6 XXX XXX XXX 19 27 33 40 47 54 XXX 

Embers 42   5 XXX XXX XXX XXX XXX 34 41 48 55 61 

Runte 48   4 01 07 13 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Mollenhauer 45   9 02 08 14 21 28 35 42 49 56 XXX 

Lenz 47   5 03 09 15 22 29 XXX XXX XXX XXX XXX 

Bauer 72   4 04 10 16 23 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Lenz  41   5 05 11 17 24 30 XXX XXX XXX XXX XXX 

Schneider 70*   0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Dr. Beba 71 10 06 12 18 25 31 36 43 50 57 62 
  62           
*auslaufende Abteilung 
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III. Straf- und Ordnungswidrigkeitssachen 

(Punkt 1 bis 7 unverändert, s. Beschluss zum 01.01.2025) 

 
 
 
8. Vorschaltliste Strafsachen, zu führen getrennt nach Cs-, Ds-, Gs- und AR-Sa-

chen: 
 
  Anteil           
  am  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Abt. Turnus          
            

Gomoll 32   8 01 09 17 24 30 35 37 39 XXX 

Schröder 28   5 02 10 18 25 31 XXX XXX XXX XXX 

Bußmann 27   0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Bovelet 270   5 03 11 19 26 32 XXX XXX XXX XXX 

Bovelet 38   8 04 12 20 27 33 36 38 40 XXX 

Becker 81   5 05 13 21 28 34 XXX XXX XXX XXX 

Wagner 33   3 06 14 22 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Schröder 370   4 07 15 23 29 XXX XXX XXX XXX XXX 

Bauer 86   2 08 16 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
  40          
 
 
9. Vorschaltliste Ordnungswidrigkeitssachen, zu führen getrennt nach OWi-, Gs- 
und AR-Sachen: 
 
  Anteil       
  am  1 2 3 4 5 
 Abt. Turnus      
        

Bovelet 25 0 XXX XXX XXX XXX XXX 

Embers 29 2 01 05 XXX XXX XXX 

Gomoll 37a 3 02 06 09 XXX XXX 

Becker 35 3 03 07 10 XXX XXX 

Behler 80 3 04 08 11 XXX XXX 
  11      
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IV. Betreuungs- und Unterbringungssachen 
 
1. In Betreuungs- und Unterbringungssachen richtet sich die Zuständigkeit grund-

sätzlich nach dem Nachnamen des Betroffenen. 
 
 Hält sich der Betroffene jedoch in einem Heim auf, das in der nachfolgenden 

Liste über die richterliche Zuständigkeit für Heime aufgeführt ist, richtet sich die 
Zuständigkeit während des Heimaufenthaltes nach dieser Liste. 

 
2. Jeder Betreuungsrichter ist zur Bearbeitung und Entscheidung der eilbedürfti-

gen Verfahren im Rahmen des Eildienstes entsprechend der jeweils aktuellen 
Eildienstliste neben dem nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständigen Rich-
ter berufen.  

 
3. Zu den Betreuungs- und Unterbringungssachen im Sinne dieser Geschäftsver-

teilung gehören auch die Anträge auf einstweilige Anordnungen in Unterbrin-
gungssachen nach § 1631b BGB. Für diese sind die Betreuungsrichter entspre-
chend der ihnen in Betreuungssachen zugewiesenen Buchstaben zuständig. 
Sie werden in diesen Fällen als Familienrichter tätig. 

 
4. Heimliste 
 

Dr. Maibaum (Waltrop / Recklinghausen-Nord) 
Amarigo WG Wilhelmstr.10, Waltrop 
Seniorenzentrum Alte Berginspektion, Waltrop 
Seniorenzentrum Hirschkamp, Waltrop 
Altenheim St. Peter, Waltrop 
Pflege-WG Münsterstr.2, Waltrop 
Kinderhaus Waltrop 
Haus Lea, Waltrop 
Wohnstätte der Lebenshilfe Tinkhofstr.9, Waltrop 
Caritashaus St. Hedwig, Recklinghausen 
Pflegezentrum am Rosengarten, Recklinghausen 
Demenz-WG Beethovenstr.31, Recklinghausen 
Freiherr v. Stein, Datteln 
Beatmungs-WG Casacura Provinzialstr. 65, Datteln 
Ludgerushaus, Datteln 
Seniorenzentrum Suderwich, Recklinghausen 
 
Schnitker (Datteln / Recklinghausen-Süd) 
Elisabeth-Hospiz, Datteln 
Seniorenwohnpark Amarita, Datteln 
Ida-Noll-Seniorenzentrum, Datteln 
Seniorenwohnpark, Datteln 
Demenz - WG Castroper Straße106, Datteln 
Demenz-WG Curamobil Heibeckstr.12, Datteln 
Die Schleuse (Lebenshilfe), Recklinghausen 
Wohnheim Süd Alte Grenzstr. 136, Recklinghausen 
Haus Regenbogen Wasserbank, Recklinghausen 
 
Schneider (Oer-Erkenschwick) 
Seniorenzentrum Auf dem Kolven, Oer-Erkenschwick 
Wohnheim am Schillerpark, Oer-Erkenschwick 
Matthias-Claudius-Zentrum, Oer-Erkenschwick 
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Seniorenstift An der Haard, Oer-Erkenschwick 
Demenz-WG Am Förderturm 28-30, Oer-Erkenschwick 
Haus am Ziegeleitor, Oer-Erkenschwick 
Seniorenzentrum Marienstift, Oer-Erkenschwick 
Seniorenzentrum Sandershof, Recklinghausen 
Altenheim St. Johannes Suderwich, Recklinghausen 
 
Brügge (Recklinghausen-Hochlarmark/Grullbad) 
Demenz-WG Adalbertstr.17, Recklinghausen 
Seniorenzentrum Grullbad, Recklinghausen 
Caritashaus St. Michael, Recklinghausen 
Hospiz zum hl. Franziskus, Recklinghausen 
Haus Klara, Röntgenstr. 12, Recklinghausen 
Haus Atemzeit, Röntgenstr.39, Recklinghausen 
Caritashaus Reginalda, Recklinghausen 
Luisenstift Recklinghausen 
 
Klas (Recklinghausen-Mitte) 
Haus Abendsonne, Recklinghausen 
Karl-Pawlowski-Altenzentrum, Recklinghausen 
AWO-Seniorenzentrum Wildermannstr., Recklinghau-
sen 
AWO-Seniorenzentrum (Marie-Jucacz-Str.), Recklin-
ghausen 
Beatmungs-WG ProAir24, Herzogswall 39, Recklin-
ghausen 
Haus der Begegnung, Recklinghausen 
 
Höpfner (Herten-Nord) 
St. Elisabeth-Pflegezentrum, Herten 
Lebenshilfe Meraner Str., Herten 
Kardinal-Galen-Heim, Herten 
Wohn- und Pflegezentrum Gertrudenau, Herten 
Haus St. Martin, Herten 
Theodor-Fliedner, Herten 
Hausgemeinschaft St. Barbara, Herten 
Beatmungs-WG Casacura Feldstr.184, Herten 
Wohn- und Pflegezentrum Am Backumer Tal, Herten 
Wohn- und Pflegezentrum Hohbrink, Recklinghausen 
Seniorenresidenz Belia, Feldstr. 167, Herten 
Demenz-WG Casacura, Feldstr.184, Herten 
WG Alte Schule/St. Martinus, Malteserstr. 21, Wester-
holt 
AWO-Wohnstätte Kaiserstr., Herten 
Caritashaus St. Gertrudis, Recklinghausen 
 
Perick (Herten-Süd) 
Franz von Assisi, Herten 
Paul-Gerhardt-Haus, Herten 
AWO-Wally-Windhausen-SZ, Herten 
Sozialwerk St. Georg, Herten 
Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, Herten 
Evergreen, Recklinghausen 
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V. Güterichter 
 
1. Zur Durchführung von Mediationen im Güterichtermodell nach § 278 Abs. 5 

ZPO und nach § 36 Abs. 5 FamFG werden als Güterichterinnen bestimmt: 
 

 Richterin am Amtsgericht Dr. Beba 
 Richterin am Amtsgericht Klas 

 
2. Die Güterichtersachen werden nach Vorschaltliste verteilt. 
 
3. Die nach dem Geschäftsverteilungsplan zugewiesenen weiteren Aufgaben ha-

ben Vorrang vor der Tätigkeit als Güterichterinnen. 
 
4. Vorschaltliste Güterichtersachen: 
 
 Anteil   
 Turnus  
   

Dr. Beba 1 01 

Klas 1 02 
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C. VERTEILUNG DER RICHTERLICHEN GESCHÄFTE 
 
 
1. Direktor des Amtsgerichts Grimm 
 
1) Strafverfahren und Erzwingungshaftsachen gegen Jugendliche und Heran-

wachsende sowie zugehörige Jugendschutzsachen mit dem Anfangsbuchsta-
ben R, S (ohne St), U, V und X-Z (Abt. 34a und 34 c bzw. 340 und 83) 

2) VRJs-Verfahren, in denen nicht das Amtsgericht Recklinghausen erkennendes 
Gericht ist (Abt. 85) 

3) Entscheidungen über die Ablehnung von Richtern und Rechtspflegern in Straf- 
und Ordnungswidrigkeitssachen mit geraden Endziffern 

4) Die nicht anderweitig zugewiesenen Entscheidungen über die Ablehnung von 
Richtern und Rechtspflegern 

 
Allgemeine Vertretung: Richterin am Amtsgericht Bußmann zu 1) und 2) 
 Richter am Amtsgericht Dr. Siepmann zu 3) und 4) 
Eildienst-Vertretung: Richter am Amtsgericht Borowiak 
 
 
2. Richter am Amtsgericht Dr. Siepmann (stv. Dir.) 
 
1) Mietsachen Datteln und Waltrop (Abt. 17) 
2) Nachlasssachen mit den Anfangsbuchstaben A-K 
3) Allgemeine Zivilsachen (C-, H- und AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste (Abt. 

15) 
4) Entscheidungen über die Ablehnung von Richtern und Rechtspflegern in Zivil-

sachen einschl. Miet- und Wohnungseigentumssachen (nur Erkenntnisverfah-
ren) und Nachlasssachen 

 
Allgemeine Vertretung: Richter am Amtsgericht Nölken zu 1) bis 3) 
 Direktor des Amtsgerichts Grimm zu 4) 
Eildienst-Vertretung: Richter am Amtsgericht Nölken 
 
 
3. Richter am Amtsgericht Dr. Maibaum 
 
1) Betreuungs- und Unterbringungssachen mit den Anfangsbuchstaben A, C, D 

und M (Abt. 60) 
2) Registersachen mit den Endziffern 1-5 
3) Entscheidungen über die Ablehnung von Richtern und Rechtspflegern in Be-

treuungs- und Unterbringungssachen 
 
Allgemeine Vertretung: Richterin am Amtsgericht Höpfner zu 1) und 2) 
 Richter am Amtsgericht Borowiak zu 3) 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Höpfner 
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4. Richter am Amtsgericht Mollenhauer 
 
1) Familiensachen gemäß der Vorschaltliste (Abt. 45) 
2) Die bis zum 31.05.2022 in der Abt. 46 eingegangenen Familiensachen mit der 

Endziffer 5, mit Ausnahme der Adoptionssachen 
3) Entscheidungen über die Ablehnung von Richtern und Rechtspflegern in Famili-

ensachen 
 
Allgemeine Vertretung: Richterin am Amtsgericht Runte  
Eildienst-Vertretung:  Richterin am Amtsgericht Runte 

 
 
5. Richter am Amtsgericht Borowiak 
 
1) Vorsitz im erweiterten Schöffengericht und Schöffengerichtssachen einschließ-

lich Gs-Sachen und AR-Verfahren in Verfahren mit den Anfangsbuchstaben A-
F, K, O, P, Q (Abt. 26c bzw. 262). 

2) Angelegenheiten der Freiheitsentziehung und Unterbringung nach den Polizei-
gesetzen des Bundes und des Landes (Abt.67 XIV) 

3) Abschiebehaftsachen einschließlich sonstiger Verfahren aufgrund von Anträgen 
nach dem Aufenthalts- und Asylverfahrensrecht (Abt.67 XIV) 

4) Entscheidungen über die Ablehnung von Richtern und Rechtspflegern in Straf- 
und Ordnungswidrigkeitssachen mit ungeraden Endziffern 

 
Allgemeine Vertretung: zu 1) bis 3): 
 1. Richterin am Amtsgericht Nowak, 
 2. Richterin am Amtsgericht Schöne 
 zu 4):  

Richter am Amtsgericht Dr. Maibaum 
Eildienst-Vertretung: Direktor des Amtsgerichts Grimm 
 
 

6. Richter am Amtsgericht Dr. Vach 
 
1) Wohnungseigentumsverfahren nach § 43 WEG Recklinghausen, Oer-Erken-

schwick und Waltrop (Abt. 90) sowie Herten und Datteln (Abt. 91) 
2) Allgemeine Zivilsachen (C-, H- und AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste (Abt. 

16) 
3) Zwangsvollstreckungssachen und Haftanordnungen, soweit sie nicht einem an-

deren Richter übertragen sind, hinsichtlich der Schuldner mit den Buchstaben 
A-K und O-Z 

4) Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Verteilungsverfahren 
 
Allgemeine Vertretung: Richterin am Amtsgericht Arns 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Arns 
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7. Richterin am Amtsgericht Schöne 
 
1) Jugendschöffensachen sowie zugehörige Jugendschutzsachen und Gs-Sachen 

mit den Anfangsbuchstaben A-C (Abt. 87) D, E sowie L-Z (Abt. 31) 
2) Jugendschöffensachen sowie zugehörige Jugendschutzsachen und Gs-Sachen 

mit den Anfangsbuchstaben F-K (Abt. 36)  
3) Geschäfte der Vorsitzenden des Wahlausschusses für Jugendschöffen 
 
Allgemeine Vertretung: 1. Richterin am Amtsgericht Nowak, 
 2. Richter am Amtsgericht Borowiak 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Nowak 
 
 
8. Richterin am Amtsgericht Runte 
 
1) Familiensachen gemäß der Vorschaltliste (Abt. 44, 48) 
2) Die bis zum 31.05.2017 eingegangenen Familiensachen der Abt. 43 
3) Die bis zum 31.05.2022 in der Abt. 46 eingegangenen Familiensachen mit den 

Endziffern 4 und 8, mit Ausnahme der Adoptionssachen 
 
Allgemeine Vertretung: Richter am Amtsgericht Mollenhauer 
Eildienst-Vertretung: Richter am Amtsgericht Mollenhauer 

 
 
9. Richter am Amtsgericht Siedler 
 
1) Allgemeine Zivilsachen (C-, H- und AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste (Abt. 

53) 
2) Mietsachen Herten (Abt. 52) 
3) Urkundssachen mit dem Registerzeichen II. (öffentliche Zustellung von einseiti-

gen empfangsbedürftigen Willenserklärungen im isolierten Verfahren) 
4) Alle sonstigen Sachen, die in dieser Geschäftsverteilung nicht ausdrücklich auf-

geführt sind 
 
Allgemeine Vertretung: Richterin am Amtsgericht Risthaus 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Risthaus 
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10. Richterin am Amtsgericht Nowak 
 
1) Vorsitz im erweiterten Schöffengericht und Schöffengerichtssachen einschließ-

lich Gs-Sachen und AR-Verfahren in Verfahren mit den Anfangsbuchstaben G, 
I, M, N (Abt. 26a bzw. 260), H, J, L, R-Z (Abt. 26b bzw. 261) 

2) Verfahren nach §§ 417 ff. StPO, soweit die Verfahren sich gegen Erwachsene 
richten (Abt. 23) 

3) Geschäfte der Vorsitzenden des Wahlausschusses für Schöffen 
4) Beisitz im erweiterten Schöffengericht in den Verfahren, in denen Richter am 

Amtsgericht Borowiak den Vorsitz hat 
 
Allgemeine Vertretung: 1. Richter am Amtsgericht Borowiak, 
 2. Richterin am Amtsgericht Schöne 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Schöne 
 
 
11. Richter am Amtsgericht Nölken 
 
1) Allgemeine Zivilsachen (C-, H- und AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste (Abt. 

51) 
2) Nachlasssachen mit den Anfangsbuchstaben L-Z 
3) Landwirtschaftssachen 
4) Mietsachen Oer-Erkenschwick (Abt. 56) 
 
Allgemeine Vertretung: Richter am Amtsgericht (stv. Dir.) Dr. Siepmann 
Eildienst-Vertretung:  Richter am Amtsgericht (stv. Dir.) Dr. Siepmann 
 
 
12. Richterin am Amtsgericht Bußmann 
 
1) Einzelrichterstrafsachen (Cs-, Ds-, Gs-, AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste 

(Abt. 27) 
2) Strafverfahren und Erzwingungshaftsachen gegen Jugendliche und Heran-

wachsende sowie zugehörige Jugendschutzsachen mit den Anfangsbuchsta-
ben A-J und St (Abt. 34b bzw. 341, 84) 

 
Allgemeine Vertretung: Direktor des Amtsgerichts Grimm 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Becker 
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13. Richterin am Amtsgericht Dr. Beba 
 
1) Familiensachen gemäß der Vorschaltliste (Abt. 71) einschließlich der Verfahren 

betreffend Anregungen nach § 3 Abs. 2 KKG sowie der in der Präambel des 
Beschlusses zum 11.11.2024 genannten Verfahren (derzeit noch Abt. 72)  

2) Die bis zum 31.05.2022 in der Abt. 46 eingegangenen Familiensachen mit der 
Endziffer 0, mit Ausnahme der Adoptionssachen 

3) Ermittlungsrichtersachen der Abteilung 26d bzw. 875 Gs betreffend die Verneh-
mung von minderjährigen Zeugen in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren mit 
den Anfangsbuchstaben der Beschuldigten A bis K 

 
Allgemeine Vertretung: Richter am Amtsgericht Embers 
 (vorrangig werden die unter Ziffer 3 aufgeführten Angele-

genheiten von R’inAG Lenz vertreten) 
Eildienst-Vertretung: Richter am Amtsgericht Embers 
 
14. Richterin am Amtsgericht Ogbamichael 
 
1) Familiensachen gemäß der Vorschaltliste (Abt. 73) einschließlich der in der Prä-

ambel des Beschlusses zum 11.11.2024 genannten Verfahren (derzeit noch 
Abt. 72) 

2) Strafverfahren und Erzwingungshaftsachen gegen Jugendliche und Heran-
wachsende sowie zugehörige Jugendschutzsachen mit den Anfangsbuchsta-
ben K-Q, T und W (Abt. 34, 82) 

 
Allgemeine Vertretung: Richterin am Amtsgericht Lenz 
Eildienst-Vertretung:  Richterin am Amtsgericht Bovelet 
 
 
15. Richterin am Amtsgericht Behler 
 
1) Ordnungswidrigkeitsverfahren einschließlich Gs-Sachen gegen Erwachsene, 

Jugendliche und Heranwachsende gemäß der Vorschaltliste (Abt. 80) 
2) Erzwingungshaftsachen gegen Erwachsene (Abt. 30 bzw. 300: Buchst. K-Z, 

Endziffern 1-4, 7 und 8) 
3) Zwangsvollstreckungssachen und Haftanordnungen, soweit sie nicht einem an-

deren Richter übertragen sind, hinsichtlich der Schuldner mit den Buchstaben 
L-N 

 
Allgemeine Vertretung:      Richterin Schnitker 
Eildienst-Vertretung: Richter Schröder 
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16. Richterin am Amtsgericht Arns 
 
1) Allgemeine Zivilsachen (C-, H- und AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste (Abt. 

14 und 55), von den bis zum 31.12.2023 eingegangenen Sachen der Abt. 55 je-
doch nur diejenigen mit den Endziffern 0-3 

 
Allgemeine Vertretung: Richter am Amtsgericht Dr. Vach 
Eildienst-Vertretung: Richter am Amtsgericht Dr. Vach 

 
 
17. Richterin am Amtsgericht Höpfner 
 
1) Allgemeine Zivilsachen (C-, H- und AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste  

(Abt. 18) 

2) Betreuungs- und Unterbringungssachen mit den Anfangsbuchstaben S (außer  
St), X und Y (Abt. 64) sowie von den Sachen mit den Anfangsbuchstaben F, G 
und L (Abt. 66) die Endziffern 7 und 8 

3) Grundbuchsachen 
4) Erbbauzinsverfahren nach § 23 FamFG 
 
Allgemeine Vertretung: Richter am Amtsgericht Dr. Maibaum 
Eildienst-Vertretung: Richter am Amtsgericht Dr. Maibaum 
 
 
18. Richterin am Amtsgericht Schneider 
 
1) Familiensachen (Abt. 70) 
2) Adoptionssachen mit den Buchstaben L-Z (Abt. 70)  
3) Betreuungs- und Unterbringungssachen mit den Anfangsbuchstaben R, V und 

W (Abt. 65) sowie von den Sachen mit den Anfangsbuchstaben F, G und L 
(Abt. 66) die Endziffern 3 und 4 

4) Die bis zum 31.05.2022 in der Abt. 46 eingegangenen Familiensachen mit der 
Endziffer 2, mit Ausnahme der Adoptionssachen 

 
Allgemeine Vertretung: Richter am Amtsgericht Perick 
Eildienst-Vertretung: Richter am Amtsgericht Perick 
 
 
19. Richter am Amtsgericht Perick  
 
1) Adoptionssachen mit den Buchstaben A-K (Abt. 46) 
2) Betreuungs- und Unterbringungssachen mit den Anfangsbuchstaben B, I, Q 

und Z (Abt. 61) sowie von den Sachen mit den Anfangsbuchstaben F, G und L 
(Abt. 66) die Endziffern 9 und 0 

3) Allgemeine Zivilsachen (C-, H- und AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste (Abt. 
54) 

 
Allgemeine Vertretung: Richterin am Amtsgericht Schneider 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Schneider  
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20. Richter am Amtsgericht Brügge 
 
1) Betreuungs- und Unterbringungssachen mit den Anfangsbuchstaben K und U 

(Abt. 62) 
2) Familiensachen gemäß der Vorschaltliste (Abt. 40) 
3) Die bis zum 31.05.2022 in der Abt. 46 eingegangenen Familiensachen mit der 

Endziffer 9, mit Ausnahme der Adoptionssachen  
 
Allgemeine Vertretung: Richterin am Amtsgericht Klas 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Klas 
 
 
21. Richterin am Amtsgericht Horn 
 
1) Allgemeine Zivilsachen (C-, H- und AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste (Abt. 

13)  
2) Registersachen mit den Endziffern 6-0 
 
Allgemeine Vertretung: 1. Richter am Amtsgericht (stv. Dir.) Dr. Siepmann 
  2. Richter am Amtsgericht Nölken 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Lenz 
 
 
22. Richterin am Amtsgericht Risthaus  
 
Mietsachen aus Recklinghausen gemäß der Vorschaltliste (Abt.10, 12 und 120) 
 
Allgemeine Vertretung: Richter am Amtsgericht Siedler  
Eildienst-Vertretung: Richter am Amtsgericht Siedler  
 
 
23. Richterin am Amtsgericht Lenz 
 
1) Familiensachen gemäß der Vorschaltliste (Abt. 41 und 47) einschließlich Ver-

fahren betreffend Anregungen nach § 3 Abs. 2 KKG (Abt. 41) 

2)  Die bis zum 31.05.2022 in der Abt. 46 eingegangenen Familiensachen mit den 
Endziffern 1 und 6, mit Ausnahme der Adoptionssachen 

3) Ermittlungsrichtersachen der Abteilung 26 d bzw. 875 Gs betreffend die Ver-

nehmung von minderjährigen Zeugen in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 
mit den Anfangsbuchstaben der Beschuldigten L bis Z einschließlich der Ver-
fahren, in denen der Beschuldigte unbekannt ist 

 

Vertretung:  Richterin am Amtsgericht Ogbamichael 
  (vorrangig werden die unter Ziffer 3 aufgeführten Angele-

genheiten von R’inAG Dr. Beba vertreten) 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Dr. Beba 
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24. Richterin am Amtsgericht Klas 
 
1) Betreuungs- und Unterbringungssachen mit den Anfangsbuchstaben E, H, J 

(Abt. 63) sowie von den Sachen mit den Anfangsbuchstaben F, G und L (Abt. 
66) die Endziffern 5 und 6 

2) Familiensachen gemäß der Vorschaltliste (Abt. 43) 
3) Die bis zum 31.05.2022 in der Abt. 46 eingegangenen Familiensachen mit der 

Endziffer 3, mit Ausnahme der Adoptionssachen 
 
Allgemeine Vertretung: Richter am Amtsgericht Brügge 
Eildienst-Vertretung: Richter am Amtsgericht Brügge 

 

 
25. Richter am Amtsgericht Embers 
 
1) Familiensachen gemäß der Vorschaltliste (Abt. 42) 
2) Ordnungswidrigkeitsverfahren einschließlich Gs-Sachen gegen Erwachsene, 

Jugendliche und Heranwachsende gemäß der Vorschaltliste (Abt. 29) 
3) Die bis zum 31.05.2022 in der Abt. 46 eingegangenen Familiensachen mit der 

Endziffer 7, mit Ausnahme der Adoptionssachen 
4) Allgemeine Zivilsachen (C-, H- und AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste (Abt. 

11 und 19) 
5) Die bis zum 18.09.23 eingegangenen Allgemeinen Zivilsachen (C-, H- und AR-

Sachen) der Abt. 55 mit den Endziffern 4 bis 9. 
6) Erzwingungshaftsachen gegen Erwachsene (Abt. 34 bzw. 302: Buchst. G-J) 
 
Allgemeine Vertretung: Richterin am Amtsgericht Dr. Beba 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Dr. Beba 
 
 
 
26. Richter am Amtsgericht Wagner 
 
1) Einzelrichterstrafsachen (Cs-, Ds-, Gs-, AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste 

(Abt. 33), soweit nicht am 17.03.2025 bereits terminiert 
2) Beisitz im erweiterten Schöffengericht in den Verfahren, in denen Richterin am 

Amtsgericht Nowak den Vorsitz hat 
 
Allgemeine Vertretung: 1. Richterin am Amtsgericht Bovelet 

 2. Richterin Gomoll 

Eildienst-Vertretung: Direktor des Amtsgerichts Grimm 
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27. Richterin am Amtsgericht Gomoll 
 
1) Einzelrichterstrafsachen (Cs-, Ds-, Gs-, AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste 

(Abt. 32)  
2) Die am 17.03.2025 bereits terminierten Einzelrichterstrafsachen (Cs-, Ds-, Gs-, 

AR-Sachen) der Abt. 33 
3) Ordnungswidrigkeitsverfahren einschließlich Gs-Sachen gegen Erwachsene, 

Jugendliche und Heranwachsende gemäß der Vorschaltliste (Abt. 37a) und der 
per 07.11.2024 bereits terminierten Sachen aus Abteilung 25.  

4) Von den Erzwingungshaftsachen gegen Erwachsene mit den Buchstaben K-Z 
(Abt. 30 bzw. 300) diejenigen mit den Endziffern 9 und 0 

5) Richterliche Entscheidungen nach dem Beratungshilfegesetz 
 
Allgemeine Vertretung: Richter Schröder 
Eildienst-Vertretung: Richterin Bauer 

 
 
28. Richterin am Amtsgericht Bovelet 

1) Einzelrichterstrafsachen (Cs-, Ds-, Gs-, AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste 
(Abt. 27a bzw. 270 und 38) 

2) Privatklagesachen (Abt. 24)  
3) Aufgebotsverfahren 
4) Ordnungswidrigkeitsverfahren einschließlich Gs-Sachen gegen Erwachsene,    

Jugendliche und Heranwachsende gemäß der Vorschaltliste (Abt. 25) mit Aus-
nahme der per 07.11.2024 bereits terminierten Sachen.  

5) Von den Erzwingungshaftsachen gegen Erwachsene mit den Buchstaben K-Z  
(Abt. 30 bzw. 300) diejenigen mit den Endziffern 5 und 6 

6) Die sonstigen Verfahren/Anträge der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere 
Anträge nach den Ordnungs- oder Polizeigesetzen zum Zwecke der Gefahren-
abwehr, soweit nicht gesondert geregelt (Abt. 69 I und II) 

7) Sonstige Freiheitsentziehungen nach § 415 FamFG, insbesondere solche des 
Bundeskriminalamts und der Zollfahndungsbehörden sowie die Genehmigung 
oder Anordnung einer Freiheitsentziehung auf der Grundlage des IfSG (Abt. 68 
XIV) 

 
 
Allgemeine Vertretung: 1. Richter am Amtsgericht Wagner 
 2. Richterin Schnitker 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Ogbamichael 
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29. Richterin am Amtsgericht Becker 
 
1) Einzelrichterstrafsachen (Cs-, Ds-, Gs-, AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste 

(Abt. 81)  
2) Ordnungswidrigkeitsverfahren einschließlich Gs-Sachen gegen Erwachsene, 

Jugendliche und Heranwachsende gemäß der Vorschaltliste (Abt. 35) 
3)  Erzwingungshaftsachen gegen Erwachsene (Abt. 27 bzw. 301: Buchst. A-F) 
 
Allgemeine Vertretung:      Richterin Bauer 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Bußmann 
 
 
30. Richterin am Amtsgericht Staarmann 
 
 Allgemeine Zivilsachen (C-, H- und AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste  

(Abt. 57), ab 01.04.2025 
 
Allgemeine Vertretung: 
 
Endziffer 1: Richterin am Amtsgericht Horn 
Endziffer 2: Richter am Amtsgericht Dr. Vach 
Endziffern 3 und 9: Richter am Amtsgericht Nölken 
Endziffer 4: Richterin am Amtsgericht Arns 
Endziffer 5: Richterin am Amtsgericht Höpfner 
Endziffern 6 und 0:  Richter am Amtsgericht (stv. Dir.) Dr. Siepmann 
Endziffer 7: Richter am Amtsgericht Perick 
Endziffer 8: Richter am Amtsgericht Embers 
 
Sind die vorstehend genannten Vertreter ihrerseits verhindert, werden sie durch ihre 
allgemeinen Vertreter nach diesem Abschnitt vertreten, nicht nach Ziff. D. III. dieser 
Geschäftsverteilung. 
 
Eine Eildienst-Vertretung ist derzeit nicht veranlasst. 
 
 
31. Richter Schröder 
 
Einzelrichterstrafsachen (Cs-, Ds-, Gs-, und AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste 
(Abt. 28 und 37 bzw. 370) 
 
Allgemeine Vertretung: Richterin am Amtsgericht Gomoll 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Behler 
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32. Richterin Schnitker 
  
Betreuungs- und Unterbringungssachen mit den Anfangsbuchstaben N-P, St und T 
(Abt. 59) sowie von den Sachen mit den Anfangsbuchstaben F, G und L (Abt. 66) die 
Endziffern 1 und 2 
 
Allgemeine Vertretung: Richterin am Amtsgericht Behler 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Schneider 
 

 
33. Richterin Bauer 
 
1) Einzelrichterstrafsachen (Cs-, Ds-, Gs-, AR-Sachen) gemäß der Vorschaltliste 

(Abt. 86) 
2) Familiensachen gemäß der Vorschaltliste (Abt. 72) 
 
 
Allgemeine Vertretung: Richterin am Amtsgericht Becker 
Eildienst-Vertretung: Richterin am Amtsgericht Gomoll 
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D. VERTRETUNGSREGELUNG 
 
I. Ist der zuständige Richter durch Urlaub, Krankheit oder aus sonstigen Gründen 

verhindert oder von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen oder ab-
gelehnt worden, so tritt an seine Stelle der nach Abschnitt C. dieser Geschäfts-
verteilung vorgesehene Vertreter, und zwar für Amtsgeschäfte, die zum Eil- und 
Bereitschaftsdienst im Sinne von Abschnitt E. dieses Geschäftsverteilungsplans 
gehören, der Eildienst-Vertreter, im Übrigen der allgemeine Vertreter. 

 
II. Verweist das Revisionsgericht eine Sache nach § 354 Abs. 2 StPO an eine an-

dere Abteilung des Amtsgerichts zurück, so ist, soweit nicht eine ausdrückliche 
andere Regelung getroffen ist, der nach dieser Geschäftsverteilung vorgese-
hene Vertreter des ausgeschlossenen Richters zuständig. 

 
III. Ist der regelmäßige Vertreter verhindert, so tritt an seine Stelle der Richter, der 

in der Auflistung in Abschnitt C. dieser Geschäftsverteilung dem zu vertretenden 
Richter aus dem Sachgebiet folgt. Sachgebiete in diesem Sinne sind: 

 
- Zivilsachen (einschl. Miet- und WEG-Sachen) 
- Familiensachen 
- Strafsachen (einschl. Schöffen-, Jugend- und Jugendschöffensachen) 
- Ordnungswidrigkeitssachen 
- Betreuungs- und Unterbringungssachen 
- die Aufgaben der jeweiligen Eildienstgruppen gemäß Abschnitt E. Ziff. I. 

dieses Geschäftsverteilungsplans (Gruppen 1 bis 5) mit der Maßgabe, 
dass die Angehörigen der Gruppen 4 und 5 einander vorrangig unterei-
nander vertreten. 

 
 Liegt ein Vertretungsfall außerhalb eines dieser Sachgebiete vor, ist der in der 

Auflistung nach dem zu vertretenden Richter aufgeführte Richter zuständig. Nach 
dem letztgenannten Richter folgt jeweils der erstgenannte. 

 
 Richter, die bereits mit einer Vertretung nach Ziff. I. oder nach dieser Ziffer be-

lastet sind, gelten dabei ebenfalls als verhindert und werden übersprungen. Hier-
bei gelten die folgenden besonderen Regelungen: 

 
- Vertretungen nach Ziffer I. gehen Vertretungen nach dieser Ziffer vor. Ist 

demnach ein Richter mit einer Vertretung nach dieser Ziffer belastet und tritt 
zeitlich später oder zeitgleich ein Vertretungsfall nach Ziff. I. ein, gilt der 
nunmehr mit der Vertretung nach Ziffer I. belastete Richter als verhindert 
und wird übersprungen. 

 
- Treten Gründe für mehrere Vertretungen nach dieser Ziffer zeitgleich bzw. 

am gleichen Tag ein, ist die Vertretung des Richters vorrangig zu regeln, 
der in der Auflistung früher genannt ist. Die Vertretung des nachgenannten 
Richters wird, unter Beachtung der vorgenannten Regelungen, anschlie-
ßend bestimmt.  

 
 Sind sämtliche Richter im Sinne der vorgenannten Regelungen mit einer Vertre-

tung belastet, gelten sie nicht mehr als verhindert und werden bei der Bestim-
mung der Vertretung nicht übersprungen.  
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IV. Sofern der nach den Regelungen dieses Geschäftsverteilungsplans bestimmte 

Eil-/Bereitschaftsrichter an der Durchführung einer Anhörung im Rahmen des 
Eildienstes tatsächlich verhindert ist, weil er aufgrund von Krankheitssympto-
men keinen Zutritt zu Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen infolge et-
waiger Bestimmungen zum Infektionsschutz erhält, liegt ein Vertretungsfall vor. 
In diesem Fall gilt die für den jeweiligen Bereitschaftsdienst geltende Vertre-
tungsregelung.  

 
V.  Für den Vertretungsfall im Eildienst gilt, dass der verhinderte Richter den 

nächsten Eil-/Bereitschaftsdienst des Richters übernimmt, der ihn vertreten hat. 
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E. EIL-/BEREITSCHAFTSDIENST 
 

I. Sofern keine besondere Regelung getroffen wird, bestehen in der Zeit von 
06:00 Uhr bis 21:00 Uhr 

 
1. von Montag bis Freitag, soweit es sich nicht um Feiertage oder sonstige 

dienstfreie Tage handelt, 
 

a) ein strafrechtlicher Eil- und Bereitschaftsdienst, der sich wie folgt auf-
teilt: 

 
aa) Tages-Eildienst (Montag bis Donnerstag von 06:00 Uhr bis 

16:00 Uhr, Freitag von 06:00 Uhr bis 15:30 Uhr) (Gruppe 1), 
 
bb) Abend-Eildienst (Montag bis Donnerstag vom 16:00 Uhr bis 

21:00 Uhr, Freitag von 15:30 Uhr bis 21:00 Uhr) (Gruppe 2), 
 
b) ein betreuungsrechtlicher Eil- und Bereitschaftsdienst (Gruppe 3), 

 
2. an Wochenenden ein Wochenendbereitschaftsdienst (Gruppe 4), 
 
3. an Feiertagen und sonstigen dienstfreien Tagen ein Feiertagsbereit-

schaftsdienst (Gruppe 5). 
 
II. Ein tatsächliches Bedürfnis für eine generelle Ausweitung der Eil-/Bereitschafts-

dienstzeit über 21:00 Uhr hinaus hat sich bislang nicht ergeben. Einzelfallbezo-
gen ist die Eil-/Bereitschaftsdienstzeit bei besonderen Lagen anzupassen. 

 
III. Für die jeweiligen Eil-/Bereitschaftsdienste bestehen folgende Zuständigkeiten: 
 

1. Der strafrechtliche Bereitschaftsrichter ist – gegenüber dem nach dem Ge-
schäftsverteilungsplan zuständigen Richter vorrangig – für alle eilbedürfti-
gen Entscheidungen insbesondere nach der StPO, freiheitsentziehende 
Maßnahmen nach dem 7. Buch des FamFG, für Abschiebehaftsachen und 
für Eilentscheidungen nach dem Polizeigesetz, dem Ordnungsbehörden-
gesetz und dem Bundespolizeigesetz sowie für Entscheidungen im be-
schleunigten Verfahren zuständig. 

 
2. Der betreuungsrechtliche Bereitschaftsrichter ist – gegenüber dem nach 

dem Geschäftsverteilungsplan zuständigen Richter vorrangig – für alle eili-
gen Entscheidungen insbesondere nach dem PsychKG, Anträge auf Zu-
stimmung zur Zwangsbehandlung, Unterbringungen und sonstige freiheits-
entziehende Maßnahmen nach dem BGB und damit verbundene Eilbe-
treuungen (auch § 1631b BGB) zuständig. 

 
3. Der Wochenend- und Feiertagsbereitschaftsrichter nimmt alle unauf-

schiebbaren richterlichen Geschäfte des Amtsgerichts wahr.  
 
4. Der Richter des Eil-/Bereitschaftsdienstes ist gleichzeitig Vertreter des 

nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständigen Richters und wird im Be-
darfsfall auch als Jugend-, Familien- oder Betreuungsrichter tätig. 
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5. Für die Bearbeitung von Rechtsbehelfen gegen die Entscheidungen des 

Bereitschaftsrichters ist der nach dem Geschäftsverteilungsplan zustän-
dige Richter zuständig. Dies gilt nicht für Rechtsbehelfe gegen Entschei-
dungen nach dem Polizeigesetz NRW; für deren Bearbeitung bleibt der 
Bereitschaftsrichter zuständig, der die angegriffene Entscheidung getrof-
fen hat. 

 
IV. Die Zuständigkeit des Eil-/Bereitschaftsdienstes wird begründet, wenn ein kon-

kreter Antrag, ein Begehren oder ein Gesuch auf Vornahme einer unaufschieb-
baren Amtshandlung eingeht. Der Bereitschaftsrichter bleibt bis zur Vornahme 
der Amtshandlung oder bis zur Ablehnung des Begehrens zuständig, auch 
wenn dies ein Tätigwerden über das reguläre Ende seiner Bereitschaftsdienst-
zeit hinaus erfordert. 

 
 Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen strafrechtlichem Tages- und 

Abend-Eildienst kommt es auf den Zeitpunkt des Eingangs eines konkreten An-
trags an. Für die Durchführung einer Vorführung bleibt jedoch der Tages-Eil-
dienst nur zuständig, wenn innerhalb einer Stunde nach Ende der regulären Ta-
ges-Eildienstzeit Vorführreife hergestellt ist und er nicht eine Stunde nach Ende 
der regulären Tages-Eildienstzeit noch mit einem anderen Eildienstgeschäft be-
fasst ist. Vorführreife bedeutet, dass sowohl die Akte als auch alle für die Vor-
führung notwendigen Beteiligten (vorzuführende Person, erforderlichenfalls 
auch z.B. ein Verteidiger oder Dolmetscher) am Vernehmungsort sind. 

 
V. Der Eil-/Bereitschaftsdienst kann als Rufbereitschaft wahrgenommen werden.  
 
VI. Die Bestimmung und Einteilung der Richter zum Eil-/Bereitschaftsdienst erge-

ben sich aus der beigefügten Anlage. 
 
 Der Eil-/Bereitschaftsdienst kann getauscht werden. Dies ist in Textform durch 

mindestens einen der tauschenden Richter gegenüber der Verwaltung vor Be-
ginn des Bereitschaftsdienstes anzuzeigen.  

 
VII. Mit den Begriffen „Eildienst“ und „Bereitschaftsdienst“ ist in diesem Beschluss 

jeweils dasselbe gemeint. Die Verwendung unterschiedlicher Begriffe erklärt 
sich allein aus einem teilweise uneinheitlichen behördlichen Sprachgebrauch. 

 
 
Recklinghausen, 25.04.2025 
Das Präsidium des Amtsgerichts 
 
 
Grimm Schöne Nowak 
 
 
 
Nölken Schneider Becker 
 

 
Wagner 
(verhindert) 


